
Eidgenössische Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente 
Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» 

 
I 
 
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: 

Art. 94a (neu)  Nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft 

1 Bund, Kantone und Gemeinden streben eine nachhaltige und ressourceneffiziente 
Wirtschaft an. Sie fördern geschlossene Stoffkreisläufe und sorgen dafür, dass die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten das Potenzial natürlicher Ressourcen nicht beeinträchtigen und 
die Umwelt möglichst wenig gefährden und belasten. 
 
2 Zur Verwirklichung der Grundsätze nach Absatz 1 legt der Bund mittel- und langfristige 
Ziele fest. Er verfasst zu Beginn jeder Legislatur einen Bericht über den Stand der 
Zielerreichung. Falls die Ziele nicht erreicht werden, ergreifen Bund, Kantone und 
Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zusätzliche Massnahmen oder verstärken die 
bestehenden. 
 
3 Der Bund kann zur Förderung einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Wirtschaft 
namentlich:  

a. Forschung, Innovation und Vermarktung von Gütern und Dienstleistungen sowie 
Synergien zwischen wirtschaftlichen Aktivitäten fördern;  

b. Vorschriften für Produktionsprozesse, Produkte und Abfälle sowie für das öffentliche 
Beschaffungswesen erlassen;  

c. Steuer- oder Budgetmassnahmen ergreifen; insbesondere kann er positive 
steuerliche Anreize schaffen und eine zweckgebundene oder haushaltsneutrale 
Lenkungssteuer auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen erheben.  

 

II 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

Art. 197 Ziff. 8 (neu) 2  
 

8. Übergangsbestimmung zu Art. 94a (Nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft) 
 
Bis ins Jahr 2050 wird der «ökologische Fussabdruck» der Schweiz so reduziert, dass er auf 
die Weltbevölkerung hochgerechnet eine Erde nicht überschreitet. 

                                                
1  SR 101 

2  Da die Volksinitiative keine Übergangsbestimmung der Bundesverfassung ersetzen will, erhält 
die Übergangsbestimmung zum vorliegenden Artikel erst nach der Volksabstimmung die endgültige 
Ziffer, und zwar aufgrund der Chronologie der in der Volksabstimmung angenommenen 
Verfassungsänderungen. Die Bundeskanzlei wird die nötigen Anpassungen vor der  Veröffentlichung 
in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) vornehmen. 

 


